
Wann sind die Ämter und
Dienststellen
der Stadtverwaltung für Sie da?
n Bürgerservicebüro im Rathaus, Erdgeschoss

Das Bürgerservicebüro im Erdgeschoss des
Rathauses ist
Montag, Mittwoch und Freitag

von 08.00 Uhr–14.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag

von 08.00 Uhr–19.00 Uhr
durchgehend für Sie geöffnet.

Sie können im Bürgerservicebüro Ihre Melde-,
Pass- und KFZ-Zulassungsangelegenheiten er-
ledigen. Dort erhalten Sie außerdem Bewohner-
parkausweise und können Ihren Hund zur Hun-
desteuer oder Müllgefäße an- oder abmelden.
Außerdem erhalten Sie dort Anträge auf Wohn-
geld, Rundfunkgebührenbefreiung oder Bank-
einzugsermächtigungen sowie weitere Service-
leistungen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte
an das Bürgerservicebüro:
Tel.: 330 555, Fax: 330 550
E-Mail: buergerservice@aschaffenburg.de
Umfassende Informationen erhalten Sie auch
im Internet unter:
www.aschaffenburg.de
n Sonstige Ämter und Dienststellen

im Rathaus, Dalbergstr. 15
und in den Gebäuden Dalbergstr. 9,
Pfaffengasse 9 + 11 sowie Karlsplatz 2
Ihr Antrag, Ihr persönliches Anliegen usw. wird
ohne Wartezeit erledigt bzw. in die Wege ge-
leitet, wenn Sie vorausgehend persönlich, te-
lefonisch oder per E-Mail einen Gesprächster-
min vereinbaren. Dieser Termin kann auf Ihren
Wunsch während der besonderen Servicezei-
ten von

Montag bis Donnerstag zwischen
06.30 und 19.00 Uhr,
Freitag zwischen 06.30 bis 14.30 Uhr

festgelegt werden.
Telefonische und persönliche Auskünfte und
Rückfragen einfacher Art sind selbstverständ-
lich nach wie vor innerhalb der allgemeinen
Servicezeiten möglich
Montag bis Donnerstag
von 08.00 bis 16.00 Uhr,
Freitag von 08.00 bis 13.00 Uhr.

n Sprechstunden
von Oberbürgermeister Klaus Herzog
Jeden Donnerstagvormittag haben Sie Gele-
genheit, den Oberbürgermeister persönlich zu
sprechen. Termine vergibt das Büro des Ober-
bürgermeisters (Rathaus, 3. Stock, Zimmer-Nr.
308, Tel.: 330 1201).

n Beschwerden, Anregungen, Vorschläge,
Hilfestellung
Die städtischen Dienststellen erbringen Leis-
tungen und Service für Sie als Kunden der
Stadtverwaltung. Sollten Sie im Einzelfall mit
unseren Leistungen nicht zufrieden sein, wen-
den Sie sich bitte zunächst an die verantwortli-
che Dienststelle.
Sie können Ihr Anliegen auch allgemein, per E-
Mail (buero-ob@aschaffenburg.de) oder auf
dem Postweg (Stadt Aschaffenburg – Büro des
Oberbürgermeisters, Dalbergstr. 15, 63739
Aschaffenburg) vortragen.

n Erreichbarkeit außerhalb der
Sprechstunden der Stadtverwaltung
Sie erreichen uns:
per Telefon: 330 0
per Telefax: 330 720
per E-Mail:
stadt-aschaffenburg@aschaffenburg.de

Tagesordnung zur 1. Sitzung des Ferien-
senates amMontag, 23.08.2010, 17.00 Uhr,
im großen Sitzungssaal
Öffentlich
1. Vorzeitiger Beginn für Gründungs- und Fun-

damentarbeiten für den Neubau des GuD-
Kraftwerkes der SCA Packaging Container-
board Deutschland

2. Lärmsanierung derWürzburger Straße
- Vorstellung der Vorentwurfsplanung

3. Neubau einer Wohnanlage mit sieben Wohn-
einheiten (7 WE) und zwei Carports auf dem
Baugrundstück Teilfläche aus Fl.-Nrn.
5955/27 und 5955/29, Gemarkung Aschaf-
fenburg, Marielies-Schleicher-Straße 21 a - g,
durch die Firma MIB Wohnbau Aschaffenburg
GmbH, Aschaffenburg, BV-Nr. 20100157

4. Neuanlage eines Brunnens im offenen
Schöntal

5. Neubau Fachoberschule/Berufsoberschule
(FOS/BOS)
Kunst am Bau

Anschließend nichtöffentliche Sitzung.

Öffentliche Ausschreibung
Die Stadt Aschaffenburg, Dalbergstraße 15,
63739 Aschaffenburg, beabsichtigt, im Wege ei-
ner öffentlichen Ausschreibung nach VOB/A
nachfolgend aufgeführte Arbeiten zu vergeben:
Erschließung Neubaugebiet »Beim Gäßpfad«
- Kanal- und Straßenbau Bischbergstraße
ca. 250m Kanal DN 200-300 Stz
ca. 100m Kanal DN 500 SB
ca. 9 St Schächte
ca. 15 St Hausanschlüsse
ca. 450m3 Boden lösen, entsorgen
ca. 1.250m3Drainbeton
ca. 480m Leistensteine
ca. 200m Entwässerungsrinne 5-zeilig
ca. 1.250m2Betonpflaster
ca. 215 m2 Asphaltstraße
Eine losweise Vergabe ist nicht vorgesehen.
Bauzeit: 10/2010 – 05/2011
Die Ausschreibungsunterlagen können bei der
Stadt Aschaffenburg, Tiefbauamt, Karlsplatz 2,
63739 Aschaffenburg angefordert werden; Ver-
merk: »Kanal- und Straßenbau Bischbergstr.«.

Die Gebühr in Höhe von 10,00 EUR ist zahlbar mit
Verrechnungsscheck oder durch Überweisung
(Sparkasse Aschaffenburg,
BLZ 795 500 00, Konto Nr. 10 751).
Die Gebühr wird nicht erstattet. Die Versendung
erfolgt ab dem 23.08.2010.
Die Abholung der Unterlagen ist nur nach
vorheriger Absprachemöglich
(Tel. 06021/330-1274, Fax 330-721,
E-Mail: Tiefbauamt@aschaffenburg.de.
Abgabetermin: Mittwoch, 15.09.2010
Eröffnungstermin: Mittwoch, 15.09.2010,
11.10 Uhr, Rathaus, 5. Stock, Zi.-Nr. 522
Die Angebote sind bis zum Eröffnungstermin beim
städt. Bauordnungsamt, Dalbergstr.15, 63739
Aschaffenburg, Rathaus, 5. Stock, Zi.-Nr. 502, Tel.
06021/330-1250, verschlossen abzugeben und
deutlich als Angebot »Kanal- und Straßenbau
Bischbergstraße« zu kennzeichnen.
Bei der Öffnung der Angebote sind nur die Bieter
und deren Bevollmächtigte zugelassen.
Sicherheitsleistung: Für die Erfüllung sämtlicher
Verpflichtungen aus dem Vertrag ist eine Sicher-
heit in Höhe von 5% der Auftragssumme durch ei-
ne selbstschuldnerische Bürgschaft zu leisten. Es
werden nur Bürgschaften eines in der EG zuge-
lassenen Kreditversicherers oder Kreditinstitutes
angenommen.
Zuschlagsfrist: 26.10.2010
Nachprüfstelle:
VOB-Stelle der Regierung von Unterfranken, Pe-
terplatz 9, 97070Würzburg
Aschaffenburg, 17.08.2010
STADT ASCHAFFENBURG

Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A
Bauvorhaben:

SWH SCHWEINHEIMER STRASSE 42
SWH PFAFFENMÜHLWEG 27

1. Name, Anschrift des Auftraggebers:
Stadt Aschaffenburg
Dalbergstraße 15
63739 Aschaffenburg
Tel.: 06021/330-1280
Fax: 06021/330- 682

2. a) Vergabeverfahren:
Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A

b) Art des Auftrages:
Bauvertrag

3. a) Ort der Ausführung:
SWH Schweinheimer Straße 42
SWH Pfaffenmühlweg 27

b) Art und Umfang der Leistung:
Einbau von Rauchschutztüren
( Metallbau)
Aufteilung in Lose: ja

4. Frist für die Ausführung:
Beginn: 43. KW, Ende: 45. KW

5. a) Anforderung der Vergabeunterlagen
Stadt Aschaffenburg
Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft
Pfaffengasse 11
63739 Aschaffenburg
Tel.: 06021/330-1280,
Fax: 06021/330-682

b) Schutzgebühr: 6 €
Der Betrag wird nicht erstattet. Der Versand
der Verdingungsunterlagen erfolgt nur, wenn
der Nachweis über Einzahlung vorliegt.
Zahlungsweise:
Verrechnungsscheck oder bar bei Abholung
Empfänger: Stadt Aschaffenburg

Dalbergstraße 15
63739 Aschaffenburg

6. a) Frist für die Einreichung der Angebote
endet am: 07.09.2010

b) Angebote sind zu richten an:
Stadt Aschaffenburg, Bauordnungsamt
Anschrift siehe 1.

c) Sprache, in der das Angebot
abzufassen ist:
deutsch

7. a) Personen, die bei der Öffnung der
Angebote anwesend sein dürfen:
Bieter und deren Bevollmächtige

b) Angebotseröffnung:
Di. 07.09.2010 - 10.40 Uhr

8. Geforderte Sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgschaft (Formblatt
KFB-Sich 1) in Höhe von 5% der Auftrags-
summe einschließlich der Nachträge, Ge-
währleistungsbürgschaft (Formblatt KFB-
Sich 2) in Höhe von 2% der Abrechnungs-
summe einschließlich der Nachträge.

9. Wesentliche Zahlungsbedingungen:
Zahlungsbedingungen gemäß Bedingungs-
unterlagen

10. Rechtsform von Arbeitsgemeinschaften:
Gesamtschuldnerisch haftendmit
bevollmächtigtem Vertreter

11. Geforderte Eignungsnachweise:
Der Bieter hat zumNachweis seiner
Fachkunde, Leistungsfähigkeit und
Zuverlässigkeit Angaben zumachen über:
- die von ihm ausgeführten Leistungen in den
letzten drei abgeschlossenen
Geschäftsjahren, die mit der zu vergebenden
Leistung vergleichbar sind
- die ihm für die Ausführung der zu vergeben-
den Leistungen zur Verfügung
stehende technische Ausrüstung
- das von ihm für die Leitung und Aufsicht
vorgesehene technische Personal
- die Eintragung in die Handwerksrolle, das
Berufsregister oder das Register der Indust-
rie- und Handelskammer seines Sitzes oder
Wohnsitzes
- Erklärung zur Einhaltung der in Bayern gel-
tenden Lohntarife
- Erklärung zum Einsatz von Nachunterneh-
mern
- der Bieter hat eine Bescheinigung der Be-
rufsgenossenschaft vorzulegen. Bieter, die
ihren Sitz nicht in der Bundesrepublik

Deutschland haben, haben eine Bescheini-
gung des für sie zuständigen Versicherungs-
trägers vorzulegen.

12. Termin, bis zu dem der Bieter an sein
Angebot gebunden ist: 07.10.2010

13. Sonstige Angaben:
Vergabeprüfstelle:
Regierung von Unterfranken,
Peterplatz 9, 97070Würzburg,
Tel.: 0931/ 380-1427,
Fax: 0931/ 380-2222

14. Tag der Absendung der Bekanntmachung:
17.08.2010

Aschaffenburg, 20.08.2010
Stadt Aschaffenburg

Stadtbau Aschaffenburg GmbH, Stiftsgasse 9,
63739 Aschaffenburg, Tel. 06021/330-1305,
Fax. 06021/2 94 17, info@stadtbau-ab.de
Vergabeverfahren

Öffentliche Ausschreibung
Vergabe erfolgt nicht nach VOB Teil A

Auftragsart
Ausführung von Bauleistungen, Hochbau

Ausführungsort
Neubau vonMehrfamilienhäusern mit
Tiefgarage
Schneidmühlweg, 63741 Aschaffenburg

Art und Umfang der Leistung
1. Metallbau, Fassade
150m² Streckmetallfassade DIN 18360
22 Eingangstüren
2. Metallbau, Schlosser
40 lfm Treppengeländer,
10 lfm Stahltreppen,
50 lfm Brüstungen DIN 18360
31Wohneinheiten ca. 2.500m²Wohnfläche

Art der Vergabe
Aufteilung in Lose: nein
Gesamtleistung

Weitere Angaben
Erbringen von Planungsleistungen: keine

Ausführungsfrist
Beginn - Fertigstellung
1. Metallbau, Fassade 25.10.10 – 10.12.10
2. Metallbau, Schlosser 25.10.10 – 21.01.11

Ausschreibungsanforderung:
Ausgabe ab: 20.8.2010
Anforderungen bei der Geschäftsstelle des
Auslobers, 1. OG, Zimmer 102,
Tel.: 06021/330-1782, unter Nachweis der
Gebührenzahlung. Bei Teilnehmern am SOL-
System entfällt die Gebührenzahlung.
Online einsehen oder Download unter
www.baysol.de
Technische Auskünfte: 06021/330-1305

Gebühr
1. Metallbau, Fassade 38,-- €
2. Metallbau, Schlosser 30,-- €
Zahlung per Überweisung auf das Konto Nr.
31 450 bei der Sparkasse Aschaffenburg, BLZ
795 500 00.
Die Gebühr pro Doppelexemplar wird nicht
zurückerstattet.

Angebotsabgabe
Geschäftsstelle des Auslobers
1. + 2. bis 07.09.2010

Angebotssprache
Deutsch

Zur Eröffnung zugelassen
Bieter und deren Bevollmächtigte

Angebotseröffnung
Beim Auslober am Dienstag, 07.09.2010:
1. Metallbau, Fassade 14:00 Uhr
2. Metallbau, Schlosser 14:30 Uhr

Sicherheiten
5% der Auftragssumme für Vertragserfüllung
5% der Auftragssumme für Gewährleistung

Zahlungsbedingungen
Gemäß Verdingungsunterlagen, VOB Teil B

Nachweise
Nachweis der Fachkunde, Leistungsfähigkeit
und Zuverlässigkeit.
Nachweis zur Beurteilung der Eignung, soweit
die Firma vom Auslober noch nicht beauftragt
wurde.

Zuschlags-/Bindefrist
bis 22.10.2010

Aschaffenburg, 20.08.2010
Stadtbau Aschaffenburg GmbH

Öffentliche Ausschreibung nach VOL/A
Stadt Aschaffenburg, Kulturamt,
Dalbergstraße 9, 63739 Aschaffenburg,
Tel.: 06021/330-1671, Fax: 06021/330-681

Öffentliche Jahresausschreibung:
Herstellung von Plakaten, Programmheften
und Handzetteln für die Spielzeit 2010/11
Vergabe erfolgt nur als Gesamtauftrag, eine
losweise Vergabe ist nicht vorgesehen.

Ausführungsfristen:
Druck in Einzelserien über 12 Monate verteilt
(Oktober 2010 bis September 2011); Druck
jeweils innerhalb von acht Werktagen nach
Erhalt der Vorlage;

Anlieferung:
frei Haus für jede Einzelserie
Ausschreibungsunterlagen können kostenfrei
ab sofort beim Kulturamt der Stadt Aschaf-
fenburg, Dalbergstraße 9,
63739 Aschaffenburg, Tel.: 06021/330-16 71,
Mo. bis Do. 8.00 bis 16.00 Uhr,
Fr. 8.00 bis 13.00 Uhr
abgeholt oder angefordert werden.

Ablauf der Angebotsfrist:
13.09.2010

Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:
30.09.2010

Aschaffenburg, 20.08.2010

Stadt Aschaffenburg

Vollzug der Bayerischen Bauordnung
(BayBO);
Öffentliche Zustellung
einer Baugenehmigung
Die Stadt Aschaffenburg hat mit Bescheid vom
16.08.2010 der May & Eilbacher Wohnungsbau-
u. Finanzierungs GmbH, Aschaffenburg, die bau-
aufsichtliche Genehmigung zum Einbau einer De-
cke und Verwaltungsräumen im OG sowie Anbau
eines Treppenhauses auf dem Grundstück Flur-
Nr. 1954/11 der Gemarkung Aschaffenburg,
Glattbacher Straße 82, entsprechend den mit
Prüfvermerk vom 06.08.2010 versehenen Bau-
vorlagen vom 19.07.2010 (BV-Nr. 20100144)
unter Auflagen und Bedingungen erteilt.
Die Zustellung einer Ausfertigung der Bauge-
nehmigung gemäß Art. 66 Abs. 1 Satz 6 BayBO
erfolgt hiermit gemäß Art. 66 Abs. 2 BayBO
durch öffentliche Bekanntmachung und gilt da-
mit als mit dem Tag der Bekanntmachung be-
wirkt.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Akten des
Baugenehmigungsverfahrens (durch den berech-
tigten Personenkreis - Eigentümer oder dinglich
Berechtigte von Grundstücken, die durch das
Vorhaben in ihren öffentlich-rechtlich geschützten
Belangen berührt werden können -) während der
allgemeinen Servicezeiten von Montag bis Don-
nerstag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr
und Freitag von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr sowie
während der zusätzlichen Servicezeiten nach in-
dividuellen Terminvereinbarungen im Bauord-
nungsamt des Rathauses der Stadt Aschaffenburg
eingesehen werden können.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Mo-
nats nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht
97029Würzburg, Postfach 11 02 65,

(Postfachanschrift)
oder

Burkarderstr. 26, 97082Würzburg,
(Hausanschrift)

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erho-
ben werden.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt
Aschaffenburg) und den Gegenstand des Klage-
begehrens bezeichnen und soll einen bestimmten
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben,
der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in
Abschrift beigefügt werden.
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschrif-
ten für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.
Die Klageerhebung durch E-Mail ist unzulässig.
Aschaffenburg, 16.08.2010
STADT ASCHAFFENBURG
Klaus Herzog
Oberbürgermeister
Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur
Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung
vom 22.06.2007 (GVBl 2007, Seite 390) wurde
das Widerspruchsverfahren u.a. im Bereich des
Bauordnungsrechts, Denkmalschutzrechts, Ge-
nehmigungen nach Ortsrecht abgeschafft. Es be-
steht nur noch die Möglichkeit, gegen diesen Be-
scheid Klage einzureichen. Kraft Bundesrecht ist
bei Rechtsschutzanträgen zum Verwaltungsge-
richt seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebüh-
renvorschuss zu entrichten.

Vollzug der Bayerischen Bauordnung
(BayBO);
Öffentliche Nachbarbeteiligung
nach Art. 66 Abs. 1 BayBO
Mit Datum vom 05.08.2010 hat die Heinrich Metz
KG unter Eingabe entsprechender Bauvorlagen
eine bauaufsichtliche Genehmigung zur Nut-
zungsänderung: Büroräume zu Klassenräumen
auf dem Grundstück Flur-Nr. 3737/31 der Ge-
markung Damm, Dyroffstr. 15, beantragt.
Mit dem Einreichen der Bauvorlagen hat der Bau-
herr die Beteiligung der betroffenen Nachbarn in
Form der öffentlichen Bekanntmachung gemäß
Art. 66 Abs. 1 Satz 3 BayBO beantragt.
Es wird auf folgendes hingewiesen:
• Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens
können durch den berechtigten Personenkreis
(Eigentümer oder dinglich Berechtigte von
Grundstücken, die durch das Vorhaben in ihren
öffentlich-rechtlich geschützten Belangen berührt
werden können) während der allgemeinen Ser-
vicezeiten von Montag bis Donnerstag in der Zeit
von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Freitag von
08:00 Uhr bis 13:00 Uhr sowie während der zu-
sätzlichen Servicezeiten nach individuellen Ter-
minvereinbarungen im Bauordnungsamt Sachge-
biet Technik und Bausicherheit (Zimmer-Nr. 518)
des Rathauses der Stadt Aschaffenburg eingese-
hen werden
• Einwendungen gegen das Vorhaben können
schriftlich oder zur Niederschrift bis zum
10.09.2010 bei der Stadt Aschaffenburg – Bau-
ordnungsamt, Dalbergstraße 15, 63739 Aschaf-
fenburg bzw. Postfach 10 01 63, 63701 Aschaf-
fenburg vorgebracht werden.
• Die Zustellung der Baugenehmigung an den be-
rechtigten Personenkreis, die dem Vorhaben nicht
zugestimmt haben oder an Personen, deren Ein-
wendungen nicht entsprochen wurde, kann durch
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden.
Aschaffenburg, 17.08.2010
STADT ASCHAFFENBURG

Klaus Herzog
Oberbürgermeister

Amtliche Bekanntmachung;
Aschaffenburger Stadtfest 2010 -
Wochenmarktverlegung, Verkehrsregelung
Vom 28.08. bis 29.08.2010 findet wieder das
Aschaffenburger Stadtfest statt. Der Wochen-
markt muss daher am 28.08.2010 auf den Aus-
weichplatz zwischen Schloss und Marstallgebäu-
de verlegt werden.
Im Rahmen der verkehrsrechtlichen Anordnungen
wird in diesem Zusammenhang für den
genannten Bereich und beidseitig entlang der
Schlossgasse (ab Theater) von Freitag,
27.08.2010, 19.00 Uhr, bis Montag, 30.08.2010,
1.00 Uhr, ein absolutes Halteverbot verfügt.
Für den Parkplatz zwischen Schloss und Ge-
richtsgebäude (Oberer Schlossplatz) gilt ein ab-
solutes Halteverbot für die Zeit von Freitag, 27.
08.2010, 20.00 Uhr, bis Montag, 30.08.2010,
1.00 Uhr.
Die Verlängerung des absoluten Halteverbots ist
erforderlich, weil das Stadtfest auch in diesem Jahr
auf die Altstadt ausgedehnt wird.
Für die Stadtfest-Bühne am Mainufer muss der
Parkplatz an der Suicardusstraße gesperrt
werden. Die Zufahrt ab Dalbergstraße ist deshalb
ab Mittwoch, 25.08.2010, 6.00 Uhr, bis Montag
30.08.2010, 18.00 Uhr, gesperrt. Die Zufahrt
über »Schlossberg« bis »Roter Kopf« bleibt davon
unberührt.
Die Dalbergstraße in Richtung Innenstadt ist von
Samstag, 28.08.2010, ab 14 Uhr, bis Montag,
30.08.2010, 1.00 Uhr, nur »für Anwohner« (In-
haber von Parkausweisen und Durchfahrtsbe-
rechtigungen) befahrbar.
Die Zufahrten zur Schlossgasse und zur Pfaffen-
gasse sind bereits ab Freitag, 27.08.2010, 20.00
Uhr, gesperrt.
Im Rahmen des Stadtfestes ebenfalls gesperrt
sind von Freitag, 27.08.2010, 20.00 Uhr, bis
Montag, 30.08.2010, 6.00 Uhr
- die Friedrichstraße ab Luitpoldstraße

bis Platanenallee
- die Goldbacher Straße undWeißenburger

Straße ab Einmündung Heinsestraße bis zur
Verbindungsspange Luitpoldstraße

von Samstag, 28.08.2010, 14.00 Uhr bis Montag,
30.08.2010, 1.00 Uhr
- die Landingstraße zwischen Luitpoldstraße

und Einmündung Dalbergstraße stadtaus-
wärts (einschließlich Landingtunnel) und die
Erthalstraße nach der Einmündung
Schlossberg in Richtung Landingtunnel

von Samstag, 28.08.2010, 14.00 Uhr, bis Montag,
30.08.2010, 5.00 Uhr
- Wermbachstraße ab Kreiselausfahrt

Schönborner Hof in Richtung Landingstraße
von Freitag, 27.08.2010, 20.00 Uhr, bis Montag,
30.08.2010, 1.00 Uhr ist
- die Luitpoldstraße von der Friedrichstraße

bis Landingstraße. (Die Überfahrt in der
Treibgasse ist für Parkberechtigte möglich).

- der Schlossplatz von Luitpoldstraße bis
Hofeinfahrt Schloss (ausgenommen die
Zufahrtsstraße zum Schloss
für Durchfahrtsberechtigte)

- der Rossmarkt ab Sandkirche bis
Herstallstraße (Zufahrt zur Ohmbachsgasse,
zum Rossmarkt, zur Riesengasse
und Badergasse über die Erbsengasse,
Abfahrt über den Roßmarkt möglich;
jeweils nur für Durchfahrtsberechtige)

- die Sandgasse von Alexandrastraße
bisWermbachstraße, ausgenommen
das Teilstück
zwischen Ohmbachsgasse und Erbsengasse

- die Steingasse
- die Frohsinnstraße von der Zufahrt

Hotel »Aschaffenburger Hof« bis
Weißenburger Straße.

Für die erforderlichen Verkehrsbeschränkungen
wird um Verständnis gebeten.
Bei Rückfragen stehen die Kongress- und Touris-
tikbetriebe der Stadt Aschaffenburg unter der
Rufnummer 395-743 oder während des Stadt-
festes das Stadtfestbüro unter der Nummer 395-
715 zur Verfügung.
Aschaffenburg, 20.08.2010
Kongress- und Touristikbetriebe
der Stadt Aschaffenburg

Die Kreisverkehrswacht Aschaffenburg e. V.
teilt mit:
Fahrertraining für langjährige Kraftfahrer
Nachdem in den vergangenen vier Kalenderjahren
mehrere gleichartige Veranstaltungen erfolgreich
durchgeführt werden konnten, möchte die Kreis-
verkehrswacht Aschaffenburg e.V. nun auch im
Herbst 2010 Fahrerkurse speziell für langjährige
Kraftfahrer anbieten.
Eine Vielzahl an rechtlichen Neuerungen dürfte
gerade dieser Altersgruppe nicht oder nur unzu-
reichend bekannt sein. Diese sollen im Rahmen
einer theoretischen Einführung erläutert, bzw.
aufgefrischt werden. Im Anschluss daran finden
Fahrübungenmit dem eigenen Fahrzeug statt.
Folgende Inhalte sind geplant (Änderungen vor-
behalten, Anregungen werden gerne aufgenom-
men):
Rechtliche Neuerungen, z.B.
- korrektes Verhalten an (Schulbus-)haltestellen,
- Sicherung von Kindern (Enkeln) im Auto,
- richtiges Fahren im Kreisverkehr ...,
- Führerscheinrecht (welche Fahrzeuge, Fahr-
zeugkombinationen dürfen mit älteren Führer-
scheinen gefahren werden...),
- begleitetes Fahren mit 17 – auch für Großeltern
ein Thema,
- energiesparendes Fahren ...
Bei den Fahrübungen ist an Einparken, Rück-
wärtsfahren mit Hilfe der Außenspiegel und Ähn-

liches gedacht (weil das Kreuz nicht mehr so mit-
macht?), weiterhin wird eine Brillenüberprüfung
durch geschulte Augenoptiker der Fa. Schwind
Optic Partners, sowie ein Hörtest angeboten.
Aufgrund der starken Nachfrage in der Vergan-
genheit bieten wir im September 2010 zwei Ter-
mine an:
Samstag, 11.09.2010 und Samstag, 18.09.2010,
Beginn jeweils um 13.00 Uhr, Dauer ca. 4 bis 5
Stunden.
Interessenten werden gebeten, sich bei dem Pro-
jektleiter, Herrn Robert Hanf, unter der Telefon-
nummer 06021/48666 anzumelden. Herr Hanf
übernimmt auch die individuelle Einteilung zu den
angebotenen Kursen.
Für die Teilnahme an der Veranstaltung bittet die
Verkehrswacht Aschaffenburg um einen Unkos-
tenbeitrag in Höhe von 10,- Euro. Ihre Unterstüt-
zung kommt selbstverständlich Tätigkeiten rund
um die Verkehrssicherheitsarbeit am Bayerischen
Untermain zu Gute.
Die Kurse werden in Aschaffenburg, auf dem Ge-
lände der Jugendverkehrsschule, Kleine Schön-
buschallee (an der Darmstädter Straße), durch-
geführt. Als Moderatoren stehen verständnisvolle
Fahrlehrer zur Verfügung.
Abschließend noch eine Bitte: Um einen erfolgrei-
chen Verlauf der Veranstaltung gewährleisten zu
können, ist eine Anmeldung zum Fahrertraining
unbedingt erforderlich.
Kreisverkehrswacht Aschaffenburg e. V.


